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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

6. Hauptstück 6. Hauptstück 
Verfahren Verfahren 

Verfahren bei Erstanträgen Verfahren bei Erstanträgen 

§ 21. (1) Erstanträge sind vor der Einreise in das Bundesgebiet bei der örtlich 
zuständigen Berufsvertretungsbehörde im Ausland einzubringen. Die 
Entscheidung ist im Ausland abzuwarten. 

§ 21. (1) Erstanträge sind vor der Einreise in das Bundesgebiet bei der örtlich 
zuständigen Berufsvertretungsbehörde im Ausland einzubringen. Die 
Entscheidung ist im Ausland abzuwarten. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt: (2) Abweichend von Abs. 1 sind zur Antragstellung im Inland berechtigt: 
 1. Familienangehörige von Österreichern, EWR-Bürgern und Schweizer 

Bürgern, die in Österreich dauernd wohnhaft sind und nicht ihr 
unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des Freizügigkeitsabkommens 
EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in 
Anspruch genommen haben, nach rechtmäßiger Einreise und während 
ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 1. Familienangehörige von Österreichern, EWR-Bürgern und Schweizer 
Bürgern, die in Österreich dauernd wohnhaft sind und nicht ihr 
unionsrechtliches oder das ihnen auf Grund des Freizügigkeitsabkommens 
EG-Schweiz zukommende Aufenthaltsrecht von mehr als drei Monaten in 
Anspruch genommen haben, nach rechtmäßiger Einreise und während 
ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 2. Fremde bis längstens sechs Monate nach Ende ihrer rechtmäßigen 
Niederlassung im Bundesgebiet, wenn sie für diese Niederlassung keine 
Bewilligung oder Dokumentation nach diesem Bundesgesetz benötigt 
haben; 

 2. Fremde bis längstens sechs Monate nach Ende ihrer rechtmäßigen 
Niederlassung im Bundesgebiet, wenn sie für diese Niederlassung keine 
Bewilligung oder Dokumentation nach diesem Bundesgesetz benötigt 
haben; 

 3. Fremde bis längstens sechs Monate nach Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, oder der Staatsangehörigkeit der Schweiz oder eines 
EWR-Staates; 

 3. Fremde bis längstens sechs Monate nach Verlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft, oder der Staatsangehörigkeit der Schweiz oder eines 
EWR-Staates; 

 4. Kinder im Fall der Familienzusammenführung binnen sechs Monaten 
nach der Geburt, soweit der Zusammenführende, dem die Pflege und 
Erziehung zukommt, rechtmäßig aufhältig ist; 

 4. Kinder im Fall der Familienzusammenführung binnen sechs Monaten 
nach der Geburt, soweit der Zusammenführende, dem die Pflege und 
Erziehung zukommt, rechtmäßig aufhältig ist; 

 5. Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, nach rechtmäßiger 
Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 5. Fremde, die zur visumfreien Einreise berechtigt sind, nach rechtmäßiger 
Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 6. Fremde, die eine Niederlassungsbewilligung – Forscher“ (§ 43c) 
beantragen, und deren Familienangehörige sowie Fremde, die eine 
Aufenthaltsbewilligung „Student“ oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Freiwilliger“ beantragen, jeweils nach rechtmäßiger Einreise und 
während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 6. Fremde, die eine Niederlassungsbewilligung – Forscher“ (§ 43c) 
beantragen, und deren Familienangehörige sowie Fremde, die eine 
Aufenthaltsbewilligung „Student“, eine Aufenthaltsbewilligung 
„Freiwilliger“ oder eine „Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ 

28/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

1 von 7

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 7 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
gemäß § 56 Abs. 1 beantragen, jeweils nach rechtmäßiger Einreise und 
während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 7. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
gemäß § 41 Abs. 1 beantragen, während ihres rechtmäßigen Aufenthaltes 
im Bundesgebiet mit einem Visum gemäß § 24a FPG; 

 7. Drittstaatsangehörige, die einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
gemäß § 41 Abs. 1 beantragen, während ihres rechtmäßigen Aufenthaltes 
im Bundesgebiet mit einem Visum gemäß § 24a FPG; 

 8. Drittstaatsangehörige, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. i oder j AuslBG oder § 1 
Z 5, 7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind oder die unter § 1 Z 4 
Personengruppenverordnung 2014 – PersGV 2014, BGBl. II 
Nr. 340/2013, fallen und die eine 
„Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger 
Erwerbstätigkeit“ oder eine Aufenthaltsbewilligung „Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“ beantragen, nach rechtmäßiger Einreise 
und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 8. Drittstaatsangehörige, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. i oder j AuslBG oder § 1 
Z 5, 7 oder 9 AuslBVO vom Anwendungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind oder die unter § 1 Z 4 
Personengruppenverordnung 2018 – PersGV 2018, BGBl. II Nr. 63/2019, 
fallen und die eine „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle 
unselbständiger Erwerbstätigkeit“ oder eine Aufenthaltsbewilligung 
„Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ beantragen, nach 
rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen Aufenthalts; 

 9. Drittstaatsangehörige, die über ein österreichisches Reife-, Reifeprüfungs- 
oder Diplomprüfungszeugnis einer in- oder ausländischen Schule 
verfügen, nach rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen 
Aufenthalts und 

 9. Drittstaatsangehörige, die über ein österreichisches Reife-, Reifeprüfungs- 
oder Diplomprüfungszeugnis einer in- oder ausländischen Schule 
verfügen, nach rechtmäßiger Einreise und während ihres rechtmäßigen 
Aufenthalts und 

 10. Drittstaatsangehörige, die über einen gültigen Aufenthaltstitel „ICT“ eines 
anderen Mitgliedstaates (§ 58a) oder einen gültigen Aufenthaltstitel 
„Forscher“ eines anderen Mitgliedstaates (§ 61) verfügen. 

 10. Drittstaatsangehörige, die über einen gültigen Aufenthaltstitel „ICT“ eines 
anderen Mitgliedstaates (§ 58a) oder einen gültigen Aufenthaltstitel 
„Forscher“ eines anderen Mitgliedstaates (§ 61) verfügen. 

(3) – (7) … (3) – (7) … 

2. TEIL 2. TEIL 
BESONDERER TEIL BESONDERER TEIL 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Niederlassung von Drittstaatsangehörigen Niederlassung von Drittstaatsangehörigen 

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 

§ 41. (1) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“ erteilt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und eine 
schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice 
gemäß § 20d Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 

§ 41. (1) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – 
Karte“ erteilt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles mit Ausnahme 
des § 11 Abs. 2 Z 2 erfüllen und eine schriftliche Mitteilung der regionalen 
Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

(2) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
erteilt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 

(2) Drittstaatsangehörigen kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
erteilt werden, wenn sie die Voraussetzungen des 1. Teiles mit Ausnahme des § 11 
Abs. 2 Z 2 erfüllen und 

 1. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 2 AuslBG, 

 1. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 2 AuslBG, 

 2. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 3 AuslBG, 

 2. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 3 AuslBG, 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 4 AuslBG, 

 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 
Arbeitsmarktservice gemäß § 20d Abs. 1 Z 4 AuslBG, 

 4. ein Gutachten der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 24 Abs. 1 iVm Abs. 3 AuslBG, oder 

 4. ein Gutachten der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 24 Abs. 1 iVm Abs. 3 AuslBG, oder 

 5. ein Gutachten der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 24 Abs. 2 iVm Abs. 3 AuslBG 

 5. ein Gutachten der Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice gemäß 
§ 24 Abs. 2 iVm Abs. 3 AuslBG 

vorliegt. vorliegt. 

(3) – (5) …  (3) – (5) …  

Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ 

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 
oder § 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

§ 41a. (1) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 
oder § 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder 2 Z 1 
bis 3 besitzen, 

 1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 41 Abs. 1 oder 2 Z 1 
bis 3 besitzen, 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 
 3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt.  3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 2 AuslBG vorliegt. 

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

(2) Drittstaatsangehörigen kann in einem Verfahren gemäß § 24 Abs. 4 oder 
§ 26 ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 besitzen,  1. sie bereits zwei Jahre einen Aufenthaltstitel gemäß § 42 oder § 50a Abs. 1 
besitzen, 

 2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  2. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und 
 3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt.  3. eine Mitteilung gemäß § 20e Abs. 1 Z 3 AuslBG vorliegt. 

(3) – (11) …  (3) – (11) …  

„Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ 

§ 43b. Drittstaatsangehörigen kann eine 
„Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ zur 

§ 43b. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine 
„Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit“ zur 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten 
Arbeitgeber ausgestellt werden, wenn 

Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten 
Arbeitgeber ausgestellt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen,  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 
 2. eine Tätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. b, c, d, f, g oder i AuslBG oder 

§ 1 Z 1, 2, 4, 7, 8, 9 oder 12 AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des 
AuslBG ausgenommen ist, ausüben und 

 2. sie eine Tätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. b, c, d, f, g oder i AuslBG vom 
sachlichen Geltungsbereich des AuslBG ausgenommen ist, ausüben und 

 3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 
begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

 3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 
begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

 (2) Der Bundesminister für Inneres kann mit Verordnung weitere Tätigkeiten, 
die gemäß der AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind, als Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 Z 2 festlegen. 

Aufnahmevereinbarung Aufnahmevereinbarung 

§ 43d. Die Forschungseinrichtung hat vor Abschluss einer 
Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers für das konkrete 
Forschungsprojekt zu prüfen. Diese hat jedenfalls zu enthalten: 

§ 43d. Die Forschungseinrichtung hat vor Abschluss einer 
Aufnahmevereinbarung die Qualifikation des Forschers für das konkrete 
Forschungsprojekt zu prüfen. Diese hat jedenfalls zu enthalten: 

 1. die Vertragspartner;  1. die Vertragspartner; 
 2. den Zweck, die Dauer und die Finanzierung des konkreten 

Forschungsprojektes; 
 2. den Zweck, die Dauer und die Finanzierung des konkreten 

Forschungsprojektes; 
 3. Angaben über das monatliche Bruttoentgelt oder diesem gleichzusetzende 

Einkünfte; 
 3. Angaben über das monatliche Bruttoentgelt oder diesem gleichzusetzende 

Einkünfte; 
 4. die Zusage der Forschungseinrichtung zur Aufnahme des 

Drittstaatsangehörigen; 
 4. die Zusage der Forschungseinrichtung zur Aufnahme des 

Drittstaatsangehörigen; 
 5. die Zusage des Forschers, dass er sich bemühen wird, die 

Forschungstätigkeit abzuschließen; 
 5. die Zusage des Forschers, dass er sich bemühen wird, die 

Forschungstätigkeit abzuschließen; 
 6. gegebenenfalls Angaben zu einem beabsichtigten Aufenthalt als Forscher 

in einem weiteren Mitgliedstaat, falls dieser zum Zeitpunkt der 
Antragstellung bereits bekannt ist. 

 6. gegebenenfalls Angaben zu einem beabsichtigten Aufenthalt als Forscher 
in einem weiteren Mitgliedstaat, falls dieser zum Zeitpunkt der 
Antragstellung bereits bekannt ist. 

 In der Aufnahmevereinbarung ist ferner vorzusehen, dass diese automatisch endet, 
wenn das Rechtsverhältnis zwischen dem Forscher und der Forschungseinrichtung 
beendet, der Antrag auf Erteilung einer „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ 
ab- oder zurückgewiesen oder die „Niederlassungsbewilligung – Forscher“ 
entzogen wurde. 
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Bestimmungen über die Familienzusammenführung Bestimmungen über die Familienzusammenführung 

§ 46. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

§ 46. (1) Familienangehörigen von Drittstaatsangehörigen ist ein 
Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ zu erteilen, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, und 

 1. der Zusammenführende einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
gemäß § 41, einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ gemäß 
§ 41a Abs. 1, 4 oder 7a, eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 
Abs. 1, eine „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger 
Erwerbstätigkeit“, sofern dieser Niederlassungsbewilligung eine Tätigkeit 
gemäß § 1 Abs. 2 lit. f und i AuslBG zu Grunde liegt, oder eine 
„Niederlassungsbewilligung – Forscher“ gemäß § 43c innehat, 

 1. der Zusammenführende einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte“ 
gemäß § 41, einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“ gemäß 
§ 41a Abs. 1, 4 oder 7a, eine Niederlassungsbewilligung gemäß § 43 
Abs. 1, eine „Niederlassungsbewilligung – Sonderfälle unselbständiger 
Erwerbstätigkeit“, sofern dieser Niederlassungsbewilligung eine Tätigkeit 
gemäß § 1 Abs. 2 lit. f und i AuslBG zu Grunde liegt, oder eine 
„Niederlassungsbewilligung – Forscher“ gemäß § 43c innehat, 

 1a. der Zusammenführende als nunmehriger Inhaber eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ ursprünglich einen Aufenthaltstitel nach Z 1 
innehatte, 

 1a. der Zusammenführende als nunmehriger Inhaber eines Aufenthaltstitels 
„Daueraufenthalt – EU“ ursprünglich einen Aufenthaltstitel nach Z 1 
innehatte, 

 2. ein Quotenplatz vorhanden ist und der Zusammenführende  2. ein Quotenplatz vorhanden ist und der Zusammenführende 
 a) einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ innehat,  a) einen Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ innehat, 
 b) einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, ausgenommen 

einen solchen gemäß § 41a Abs. 1, 4 oder 7a innehat, 
 b) einen Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte plus“, ausgenommen 

einen solchen gemäß § 41a Abs. 1, 4 oder 7a innehat, 
 c) Asylberechtigter ist und § 34 Abs. 2 AsylG 2005 nicht gilt, oder  c) Asylberechtigter ist und § 34 Abs. 2 AsylG 2005 nicht gilt, 
 d. als unionsrechtlich aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger über 

eine Aufenthaltskarte gemäß § 54 oder eine Daueraufenthaltskarte 
gemäß § 54a verfügt. 

 d. als unionsrechtlich aufenthaltsberechtigter Drittstaatsangehöriger über 
eine Aufenthaltskarte gemäß § 54 oder eine Daueraufenthaltskarte 
gemäß § 54a verfügt oder 

    e) einen Aufenthaltstitel nach Art. 50 EUV innehat. 

(2) – (6) … (2) – (6) … 

Sonderfälle der Niederlassung von Angehörigen von EWR-Bürgern Sonderfälle der Niederlassung von Angehörigen von EWR-Bürgern 

§ 56. (1) Drittstaatsangehörigen, die Angehörige im Sinne des § 52 Abs. 1 Z 4 
und 5 von EWR-Bürgern gemäß § 51 sind, kann auf Antrag eine quotenfreie 
„Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ erteilt werden, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen. Unbeschadet eigener Unterhaltsmittel, hat 
der zusammenführende EWR-Bürger gemäß § 51 jedenfalls auch eine 
Haftungserklärung abzugeben. 

§ 56. (1) Drittstaatsangehörigen, die Angehörige im Sinne des § 52 Abs. 1 Z 4 
und 5 von EWR-Bürgern gemäß § 51 sind, kann auf Antrag eine quotenfreie 
„Niederlassungsbewilligung – Angehöriger“ erteilt werden, wenn sie die 
Voraussetzungen des 1. Teiles mit Ausnahme des § 11 Abs. 2 Z 2 erfüllen. 
Unbeschadet eigener Unterhaltsmittel, hat der zusammenführende EWR-Bürger 
gemäß § 51 jedenfalls auch eine Haftungserklärung abzugeben. 

(2) Zum Nachweis dieses Rechts sind ein gültiger Personalausweis oder 
Reisepass, die Anmeldebescheinigung oder die Bescheinigung des 

(2) Zum Nachweis dieses Rechts sind ein gültiger Personalausweis oder 
Reisepass, die Anmeldebescheinigung oder die Bescheinigung des 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Daueraufenthalts des zusammenführenden EWR-Bürgers sowie folgende 
Nachweise vorzulegen: 

Daueraufenthalts des zusammenführenden EWR-Bürgers sowie folgende 
Nachweise vorzulegen: 

 1. nach § 52 Abs. 1 Z 4: der Nachweis des Bestehens einer dauerhaften 
Beziehung mit dem EWR-Bürger; 

 1. nach § 52 Abs. 1 Z 4: der Nachweis des Bestehens einer dauerhaften 
Beziehung mit dem EWR-Bürger; 

 2. nach § 52 Abs. 1 Z 5: ein urkundlicher Nachweis einer zuständigen 
Behörde des Herkunftsstaates über die Unterhaltsleistung des EWR-
Bürgers oder des Lebens in häuslicher Gemeinschaft oder der Nachweis 
der schwerwiegenden gesundheitlichen Gründe, die die persönliche Pflege 
durch den EWR-Bürger zwingend erforderlich machen. 

 2. nach § 52 Abs. 1 Z 5: ein urkundlicher Nachweis einer zuständigen 
Behörde des Herkunftsstaates über die Unterhaltsleistung des EWR-
Bürgers oder des Lebens in häuslicher Gemeinschaft oder der Nachweis 
der schwerwiegenden gesundheitlichen Gründe, die die persönliche Pflege 
durch den EWR-Bürger zwingend erforderlich machen. 

(3) Angehörigen nach Abs. 1 kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“ erteilt werden, wenn 

(3) Angehörigen nach Abs. 1 kann ein Aufenthaltstitel „Rot-Weiß-Rot – Karte 
plus“ erteilt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllt haben,  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllt haben, 
 2. ein Quotenplatz vorhanden ist und  2. ein Quotenplatz vorhanden ist und 
 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 

Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 
 3. eine schriftliche Mitteilung der regionalen Geschäftsstelle des 

Arbeitsmarktservice gemäß § 20e Abs. 1 Z 1 AuslBG vorliegt. 
§ 47 Abs. 5 gilt sinngemäß. § 47 Abs. 5 gilt sinngemäß. 

 (4) Entscheidungen über die Erteilung eines Aufenthaltstitels gemäß Abs. 1 
sind von der zuständigen Niederlassungsbehörde unverzüglich, längstens jedoch 
binnen 90 Tagen zu treffen. 

Verordnungsermächtigung zur Durchführung eines Austrittsabkommens 
gemäß Art. 50 EUV 

Verordnungsermächtigung zur Durchführung eines Austrittsabkommens 
gemäß Art. 50 EUV 

§ 57a. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, die zur Durchführung 
eines Austrittsabkommens gemäß Art. 50 EUV im Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes erforderlichen Bestimmungen, insbesondere zum Verfahren, mit 
Verordnung festzulegen. 

§ 57a. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, die zur Durchführung 
eines Austrittsabkommens gemäß Art. 50 EUV erforderlichen Bestimmungen 
hinsichtlich Einreise, Aufenthalt und Aufenthaltsbeendigung mit Verordnung 
festzulegen. 

Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit 

§ 62. Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung zur Ausübung 
einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten Arbeitgeber 
ausgestellt werden, wenn 

§ 62. (1) Drittstaatsangehörigen kann eine Aufenthaltsbewilligung zur 
Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit bei einem bestimmten 
Arbeitgeber ausgestellt werden, wenn 

 1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen und  1. sie die Voraussetzungen des 1. Teiles erfüllen, 
 2. eine Tätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. e oder j AuslBG oder § 1 Z 3, 5, 

10 oder 15 AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des 
Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgenommen ist, ausüben und 

 2. sie eine Tätigkeit, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. e oder j AuslBG vom 
sachlichen Geltungsbereich des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 
ausgenommen ist, ausüben und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 

begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

 3. die zuständige regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice bei 
begründeten Zweifeln auf Anfrage der Behörde das Vorliegen einer 
Tätigkeit gemäß Z 2 festgestellt hat. 

 (2) Der Bundesminister für Inneres kann mit Verordnung weitere Tätigkeiten, 
die gemäß der AuslBVO vom sachlichen Geltungsbereich des AuslBG 
ausgenommen sind, als Tätigkeiten im Sinne des Abs. 1 Z 2 festlegen. 

Verweisungen Verweisungen 

§ 80. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 80. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 
Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 
anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die AuslBVO oder die PersGV 2014 
verwiesen wird, bezieht sich dies auf die Rechtsnorm zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Verweises nach diesem Bundesgesetz. 

(2) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die AuslBVO oder die PersGV 2018 
verwiesen wird, bezieht sich dies auf die Rechtsnorm zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Verweises nach diesem Bundesgesetz. 

In-Kraft-Treten In-Kraft-Treten 

§ 82. (1) – (31) … § 82. (1) – (31) … 

 (32) Die §§ 21 Abs. 2 Z 6 und Z 8, 41 Abs. 1 und 2, 41a Abs. 2 Z 1, 43b samt 
Überschrift, 43d, 46 Abs. 1 Z 2, 56 Abs. 1 und 4, 57a, 62 samt Überschrift sowie 
80 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2020 treten mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung in Kraft. 
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